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pccifc auf 3 3Rillionen et^öfjt. SJlit ber Çerauffetpng
oon oetfdhiebenen Soften (©trafjenbuu ufm.) ergibt ftdj
eine ©efamterhöhung beS KrebiiS oon 3,315,000 gr. auf
breieinhalb Plillionen.

Über Die Votmenbtgfeit ber drfteQnng eines netten
®e!nnbar|(bnlbanfes in Derlilon (gürich) mar bte le^te
©emeinbeoetfammlung einig. 3lbet etne groffe gabt ber
(Stimmberechtigten m oll te, ber fdhroterigen roirtfdhaftlldhen
gett raegen, ben Sau, ber auf 525,000 gr. ueranfdfjlagt
rcirb, htnauSfchteben. @r foU 12—15 Sehrzimmer enthalten,
©le oon etwa 120 Sürgern befuchte Verfammlung be=

fdhlofj mit großem 3ftehr grunbfählich ben neuen ©chul»
IjauSbau unb bemiHigte einen Krebit oon 10,000 gt für
bie Vorarbeiten. @8 mürbe ferner etne Sauïom*
miff ion oon 15 Plitgltebetn beftettt.

SanlicheS anS @larnS. (Korr.) ©er ©emelnberat
bat befdhloffen, bafj mit bem Seginn ber ^aupt-Sau
arbeiten am Pfrunbhauê mit SRüdfficht auf bie feht
fcljmterigen Arbeiter- unb SaumateriaUVerhältniffe oor=
betbanb jugeroartet merben fotl. ®ie atrdEjitetten roerben
beauftragt, mit ber Sluffteüung ber Koftenooranfdjtäge
noch îujuroarten, bagegen fämtllche pianfiubien, ïllus»
fflhrungSpläne unb VorauSmajje ju ooKenben. dagegen
befehlet ber ©emelnberat, baji bie Umgebungsarbeiten
beS PfrunbhaufeS nach ©unlichtelt fortjufetjen finb. —
gerner befdhlofj ber ©emetnberat bte ©rfteüung einer

öffentlichen Sßaage. ©le Koften tobne gementte»
rungSarbeiten) finb auf gr. 4340 — oeranf^lagt. —
©nbllch befcbtiefet ber ©emetnberat ben Seitritt jur
fchmeijerifdben Vereinigung ber ©trafienbamgachmänner

Umba* Des ©chnUjaitfe* in StaunmalO (©latus).
(Korr.) ffiie ©djjulgemetnbe « Verfammlung Sraunroalb
befchloh bte Vornahme beS Umbaues am trortigen ©dpi-
häufe im Kofienooranfchtage oon gr, 1250.—.

Ht?eisfcfyt?eiben Hr. 276
an bie

Sektionen bes Sdnoefoer. ©eroerkeoerknniie«.

3Berte VetbanbSgenoffen

©te SReform be§ ©ubmiffionSoerfahrenS macht (eibet
trot> all unferer Seftrebungen gertnge gortfcbritte. ©te
oon unferer gahreSoetfammlung in SBintertbur ange=
nommene Plufiet»©ubmiffionSoerorbnung ift
im legten gahre allen arbeitoergebenben Verroaltungen
beS SunbeS, ber Kantone unb gröfiern ©emeinben mit
bem ©tfuchen übermittelt morben, auf ihrer ©runblage
oerbtnbliche Verorbnungen ju etlaffen. ©inige fantonale
unb ftübtifehe Sebötben haben biefem ©efudje entfpcodhen,
ber größere ©etl jögert jeboch immer noch.

9ßir hoben beShalb oom gentraloorftanbe auS ein
neue« Schreiben an alle in SetradEjt fallenben Vermal'
tungen gerichtet, in meinem mir fte an bie unabmeisbare
Pflicht erinnern, eine befrtebigenbe Söfung ber btlnglichen
®ubmiffionS»9teform beförbetlicb an §anb ju nehmen.
Vor allem fei ben fachoerftänbigen Preisberechnungen
ber SerufSoetbänbe ber roünfdhbare ©chul} zu geroähren.

Unfer Vorgeben roirb febodh nur bann ©rfolg haben,
roenn bie îantonalen unb loïalen ©eroetbebereine, foroie
bie SerufSoetbänbe auch i^rc*fcit§ bie pftSnbigen Se»
börben unb Vermaltungen ermahnen, beförbetlicb Ver»
orbnungen über bie Vergebung öffentlicher Arbeiten im
©inne unferer aRufter^SubmiffionSoerorbnung zu erlaffen.

gm fernem möchten mir btefen 9lnlafj benüben, um
bte SerufSoetbänbe aufpforbetn, richtige ©runblagen

für bie Preisberechnung burch ©rfteHung»o
grünblidb oorbereiteten Preistarifen unb burcb
befonbeter SeredbnungSftellen ju fdbaffen. ©olche ®g'"'
lagen ftnb bie Vorbebtngung einer grünblidben Pegel""9
beS ©ubmiffionSmefenS. ©tnige SetufS<Verbänbe, ""
j. S. btejenigen ber SudhbrucJeteU unb Sitbographt^~T
ftber, ber ©pengtermelfter u. a. m. haben in blefer Jt"9

tung gute ©rfolge erhielt, bie bem ©tnjelnen mie "«

©efamtbeit beS SetufSfianbeS jum aiuben gereichet_
©er SRan gel einer richtigen Preisberechnung unb o«

fonfequenten ülnmenbung ber barauf fleh ftübenben
tarife ift eine ber |)aupturfadfjen ber oielbeîlagten »cip

ftänbe im ©ubmiffionSmefen. „
9ßir finb gerne bereit, ben SetufSoerbänben bet oe

luffteOung oon peetStarifen ober SeredbnungSftellen W

JRat unb 3lu8(unft beijufteben unb ihre barauS folge*"
ben Sefchlüffe auf SBitnfdb pftänbigen Orts p unter

ftü^en-
InberfeilS ermatten mir, bag uns bte ©ettionen «n®

alle hierauf bezüglichen SRagnabmen unb beren ®rfö'0

unterrichten, bamit mir baS erhaltene Platerial anbei

meitig nu^btingenb oermerten îôntten.

Hrcisfcl?vcibcti Hr. 277.

SBerte VerbanbSgenoffen

Von mehreren SetufSoerbänben unb DriSfeïtionen

finb mit mteberholt erfudbt morben, bei ben pftänbw _

Uliltlärbehörben oorfteÜig zu merben, bamit bie ®ef"^
ber ©eroerbetreibenben für Plilitärbeurlau
bung beffete Serüdtfichtigung finben. 3Bir haben falw
©efu^e jeroeilen münbli^ ober fchriftlidh befürworte '

feht oft mit gutem ©rfolg. @S ift aber begreiflieh/ ®ap

bie SRilitärbehörben im gntereffe etneS mitffamen
unferer SanbeSgrenzen unmöglich allen bahinztetenoe

©efuchen entfpredhen ïônnen, unb bah im gntereffe eine

auSreidhenben Verforgung ber Seoôlîerung mit ben no -

menbigften SebenSmitteln bie iürbeitSlräfte ber ßanbtütr

fchaft unb ber aiahtungSmittelgemerbe im gegenmür"9®

gettpunlt befonbete Serüdtfichtigung oerbtenen.
©enetelle ©efuche für ganze ©tänbe ober Peiup

gruppen haben roenig 3luSficht auf ©rfolg. ha"9

oom richtigen VerftänbniS unb oft auch nom guten SSîrue

ber SPlilitärfommanboS ab, ob im einzelnen galle o

SBirtfchaftSlage beS betreffenben ©efudhSftellerS ober a»

bie Sebürfniffe beS ©renzfchuheS mehr ins ©emicht fatje '

ästete KommanboS finb aber auS begreiflichen @rflno

nidht in ber Sage, bie beruflichen Sebürfniffe ridhttü
urteilen zu fönnen.

3luS btefen ©rünben möchten mir ben fantonW
unb SczirtSoerbänben ober grö^ern DrtSfeftionen

«

empfehlen, entfpredhenb bem Setfpiel beS ©emerbr®•

banbeS ber ©tabt Safel, nach Perftänbigung
©eneralabfutantur ber SÄrmee in Sern befonbere ^tärbeurlaubungSfommiffionen zu befteda«,

aus Seuten zufammengefetjt fein follten, roelche bte -tn

fchaftslage ber oerfdhtebenen ©emerbe zu übetblicfcn
mögen unb baher eher beurteilen tönnen, ob &ie

fprüdhe einzelner ©eroerbelreibenber berechtigt Mischt
ZtehungSmelfe meldhe oon otelen eine befonbere
oerbienen. 3lm metften 3luSficht auf ©rfolg h^®" cfli
fu^e, meldhe genaue unb mohlbegrünbete Unterlag«"
bie Seurteilung burch bie Kommiffionen enthalt«"

©te Seftettung oon Urlaubs • Seguta^tungStoW
fionen ift oon ben einzelnen ©eroerbeoereinen bet ®

ralabjutantur bireît anzuzeigen unb ebenfo um $"«*.{11
nung ber Kommiffionen als ^auptbegutachtungSinP
einzufommen.
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preise auf 3 Millionen erhöht. Mit der Heraufsetzung
von verschiedenen Posten (Straßenbau usw.) ergibt sich
eine Gesamterhöhung des Kredits von 3,315,000 Fr. auf
dreieinhalb Millionen.

Über die Notwendigkeit der Erstellung eines neue»
SeknndarschnlhanseS in Oerliko» (Zürich) war die letzte

Gemeindeversammlung einig. Aber eine große Zahl der
Stimmberechtigten wollte, der schwierigen wirtschaftlichen
Zeit wegen, den Bau, der auf 525.000 Fr. veranschlagt
wird, hinausschieben. Er soll 12—15 Lehrzimmer enthalten.
Die von etwa 120 Bürgern besuchte Versammlung be-

schloß mit großem Mehr grundsätzlich den neuen Schul-
Hausbau und bewilligte einen Kredit von 10,000 Fr für
die Vorarbeiten. Es wurde ferner eine Baukom-
mission von 15 Mitgliedern bestellt.

Bauliches a«S Glarns. (Korr Der Gemeinderat
hat beschlossen, daß mit dem Beginn der Haupt-Bau
arbeiten am Pfrundhaus mit Rücksicht auf die sehr
schwierigen Arbeiter- und Baumaterial-Verhältnisse vor-
derhand zugewartet werden soll. Die Architekten werden
beauftragt, mit der Aufstellung der Kostenvoranschläge
noch zuzuwarten, dagegen sämtliche Planstudien, Aus-
führungspläne und Vorausmaße zu vollenden. Dagegen
beschließt der Gemeinderat, daß die Umgebungsarbeiten
des Psrundhauses nach Tunlichkett fortzusetzen sind. —
Ferner beschloß der Gemetnderat die Erstellung einer

öffentlichen Waage. Die Kosten (ohne Zementie-
rungsarbeiten) sind auf Fr. 4340 — veranschlagt. —
Endlich beschließt der Gemetnderat den Beitritt zur
schweizerischen Vereinigung der Straßenbau-Fachmänner

Umva» des SchnlhauseS in Braunwald (Glarus).
(Korr.) Die Schulgemeinde-Versammlung Braunwald
beschloß die Vornahme des Umbaues am dortigen Schul-
Hause im Kostenvoranschlage von Fr. 1250.—.

Areisschreiben Nr 276
an die

Sektionen des Schweizer. Geioerkenerbnndes.

Werte Verbandsgenossen!

Die Reform des Submissionsoerfahrens macht leider
trotz all unserer Bestrebungen geringe Fortschritte. Die
von unserer Jahresversammlung in Winterthur ange-
nommene Muster-Submissionsoerordnung ist
im letzten Jahre allen arbeitvergebenden Verwaltungen
des Bundes, der Kantone und größern Gemeinden mit
dem Ersuchen übermittelt worden, auf ihrer Grundlage
verbindliche Verordnungen zu erlassen. Einige kantonale
und städtische Behörden haben diesem Gesuche entsprochen,
der größere Teil zögert jedoch immer noch.

Wir haben deshalb vom Zentralvorstande aus ein
neues Schreiben an alle in Betracht fallenden Vermal-
tungen gerichtet, in welchem wir sie an die unabweisbare
Pflicht erinnern, eine befriedigende Lösung der dringlichen
Submissions-Reform beförderlich an Hand zu nehmen.
Vor allem sei den sachverständigen Preisberechnungen
der Berufsverbände der wünschbare Schutz zu gewähren.

Unser Vorgehen wird jedoch nur dann Erfolg haben,
wenn die kantonalen und lokalen Gewerbevereine, sowie
die Berufsverbände auch ihrerseits die zuständigen Be-
hörden und Verwaltungen ermähnen, beförderlich Ver-
ordnungen über die Vergebung öffentlicher Arbeiten im
Sinne unserer Muster-Submissionsverordnung zu erlassen.

Im fernern möchten wir diesen Anlaß benützen, um
die Berufsverbände aufzufordern, richtige Grundlagen

für die Preisberechnung durch Erstellung «o

gründlich vorbereiteten Preistarifen und durch Errichtung

besonderer Berechnungsstellen zu schaffen. Solche Gruno-

lagen sind die Vorbedingung einer gründlichen Regelung

des Submissionswesens. Einige Berufs-Verbände, w>

z. B. diejenigen der Buchdruckeret- und Lithographie-^
scher, der Spenglermeister u. a. m. haben in dieser RNY'

tung gute Erfolge erzielt, die dem Einzelnen wie ve

Gesamtheit des Berufsstandes zum Nutzen gereichen-

Der Mangel einer richtigen Preisberechnung und oe

konsequenten Anwendung der darauf sich stützenden Pw°
tarife ist eine der Hauptursachen der vielbeklagten Ailp

stände im Submissionswesen.
Wir sind gerne bereit, den Berufsverbänden bei oe

Ausstellung von Pceistarifen oder Berechnungsstellen m

Rat und Auskunst beizuftehen und ihre daraus folg"-«'
den Beschlüsse auf Wunsch zuständigen Orts zu unter

stützen.
Anderseits erwarten wir, daß uns die Sektionen «oe

alle hierauf bezüglichen Maßnahmen und deren Erfolg

unterrichten, damit wir das erhaltene Material ander

weitig nutzbringend verwerten können.

Ausschreiben Nr. 277.

Werte Verbandsgenossen!

Von mehreren Berufsverbänden und Orissektionen

sind wir wiederholt ersucht worden, bei den zuständig
^

Militärbehörden vorstellig zu werden, damit die Gesuch
der Gewerbetreibenden für Militärbeuriau
bung bessere Berücksichtigung finden. Wir haben solch

Gesuche jeweilen mündlich oder schriftlich befürworte-
sehr oft mit gutem Erfolg. Es ist aber begreiflich, o«p

die Militärbehörden im Interesse eines wirksamen Sch«^.
unserer Landesgrenzen unmöglich allen dahinzielevoe
Gesuchen entsprechen können, und daß im Interesse eine

ausreichenden Versorgung der Bevölkerung mit den «o -

wendigsten Lebensmitteln die Arbeitskräfte der Landww -

schaft und der Nahrungsmittelgewerbe im gegenwärtige
Zettpunkt besondere Berücksichtigung verdienen.

Generelle Gesuche für ganze Stände oder Beruso

gruppen haben wenig Aussicht auf Erfolg. Es hang

vom richtigen Verständnis und oft auch vom guten Wl«e
der Militärkommandos ab, ob im einzelnen Falle o

Wirtschaftslage des betreffenden Gesuchsstellers oder av

die Bedürfnisse des Grenzschutzes mehr ins Gewicht fa«e '

Viele Kommandos sind aber aus begreiflichen Eruno
nicht in der Lage, die beruflichen Bedürfnisse richtig
urteilen zu können. «

Aus diesen Gründen möchten wir den kantonal

und Bezirksverbänden oder größern Ortssektionen
»

empfehlen, entsprechend dem Beispiel des Gewerben
bandes der Stadt Basel, nach Verständigung «Ä-,;<>
Generaladjutantur der Armee in Bern besondere M
tärbeurlaubungskommissionen zu bestellen,

aus Leuten zusammengesetzt sein sollten, welche die

schaftslage der verschiedenen Gewerbe zu überblicke«

mögen und daher eher beurteilen können, ob die

spräche einzelner Gewerbetreibender berechtigt stricht
ztehungsweise welche von vielen eine besondere R««^,
verdienen. Am meisten Aussicht auf Erfolg haben ^
suche, welche genaue und wohlbegründete Unterlagen
die Beurteilung durch die Kommissionen enthalten

Die Bestellung von Urlaubs > Begutachtungskow
sionen ist von den einzelnen Gewerbevereinen der

raladjutantur direkt anzuzeigen und ebenso um
nung der Kommissionen als Hauptbegutachtungsinfl«
einzukommen.
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RnnnnninnTîiïmRIÏÏR7SRîBTïSîîî rnnrnrnnm IIIIIH II
3Bir werben bte ©eneralabfutaniur nom Onßalt btefeë
täfc^ret&enS tn Hetintnlë fefeeti unb aurîj unferfettë
©efuch unt (HnerEennung ber bei ihr fich melbenben

®*H)erbe=Urlaub3Eommifftonen fteBen.

*8ern, ben 18. DEtober 1917.

$ih: bie Stieftum
beë ©cfjiuct^er. ©eluerkbcrBaitbcë,

®et (präfibent: ®r. $ fourni.
®erSefretär: SBerner Krebë.

flu$$tellung$we$en.
ftanDiße (Dtufterlaßer Oer ©^wetjer äRufter»

in Vafel ift in ben legten SBochen beratet auë»

jjj&aut warben, bafj weite VeoôlEerungêErelfe wfinfdjen,
"Me neue wirtfdjaftlidje Sfnftitution Eennen zu lernen.

®ire!tion ber Schmelzer SRuftermeffe in Vafel, welche
Weich auch bie Seitung beë ftänbigen SRufterlagerë be=

'W, hat (Ich beëhalb entfdjloffen, bem (PubllEum roäh»
«ub ber Schweiber SSBoc^e oom Samëtag 27. DEtober
1'® Sonntag 4. (Rooember (nachmittagë 2—5 Uhr) ben

„
"tritt unentgeltlich ju gewähren. ®aë (IRufietlager

®Htbätt (probutte auë aßen Sfnbuftriejweigen. ©InEäufer
"Hb Qntereffenten (tub eingelaben, btefe nationale Ver»
Hftaltung p befugen.

Arbeiterbewegungen.
a, ®«tei*6atttWß jttr »eil«ß*8ß Oes Schreiner» uni)
?J®ÎWRrelteS itt görlch- Unter Vermittlung oon ®ele=
pHttonen beë (Regterungërateë beë Kantonë $flrich unb
4®® Stabtrateë ßürich ift am 22. DEtober 1917 jwifchen

«m Verbanbe ber äRöbel«gabriEanten unb
t'ujanifchen Schreinereien Sfirich, bent Ver»
S»

Hb ber Schreinermeifier unb oerwanbter
(Ärfe oon Zürich unb Umgebung unb bem
a Mfermeifteroerbanb ßörich unb ber SeEtion
Rurich beë Schweizerifdjen Çolzarbeiteroer»

"H beë nachfolgenbe Vereinbarung abgefihloffen
"ïben :

a 5trt. 1. ®te 3lrbeitëjeit beträgt pro SBoche 50 Stunben.
©lafergemerbe wirb bte iefcige ïïlrbeitëjeit oon 52

Qi"Hben pro SOBodje ant 1. SRai 1918 unter Sohnauë»
"'<h auf 50 Stunben rebujiert.
h»vlM- 2. ®te oor bem SlrelE bezahlten Siuntenlöhne

* Steiner, ©lafer, 3Rafdjlnifien unb Slnfchläger werben

mit ber fffiteberaufnahme ber Slrbeit um acht Etappen,
oom 10. ®ejember 1917 an um weitere bret (Rappen
unb oom 4. gebruar 1918 an um weitere brei (Rappen
erhöht.

3lfle Vetrtebe beë Schreiner» unb ©lafetgemetbeë, bie
mehr alë fünf Arbeiter befchäftigen, haben oon ber
SBteberaufnahme ber Arbeit an bie Stunbenlöhne für
gelernte unb leiftungëfâhige Arbeiter berart anjufehen,
baff ber ®urchfd^nttt ihrer Soßnanfähe fleh zmifdjen 94
unb 96 (Rappen bewegt. Vom 10. ®ejember 1917 an
erhöht fich ber burchfchnittliclje Soßnanfah biefer Vetrtebe
auf 97—99 unb oom 4 gebruar 1918 an auf 100 bië
102 (Rappen.

3Irt. 3. ®te wöchentlich« &euerungëzulage oongr.6.50
für oerheiraiete (Arbeiter unb oerwitwete ober geriebene
dlrbeiter mit eigenem fpauößalt bleibt beftehen ; für lebige
Arbeiter beträgt fie gr. 4.50 pro SBodfje.

(Hrt, 4 ®te Olnfähe beë fKnfdjlâgertarifeë oom 1. Sfuni
1910 werben oon ber fHMeberaufnahme ber Olrbeit an
um 10% erhöht.

2lri. 5. ®te (Hrbeit ift ®tenëtag ben 23. DEtober
1917, in aßen (Betrieben wteber aufzunehmen.

®te Parteien oerpflichten fleh, uße Kampfmafjnahmen
auënahmëloë unb unoetjüglich etnjufteflen. SRafjrege»
lungen ftnb nach beiben Setten unftatthaft.

9lrt. 6. ®te oorftehenbe Vereinbarung gilt bië zum
15. SRärz 1919. Sofern jle nicht fpâteftenë am 31. ®e=
zember 1918 auf ben 15. 3Rärj 1919 geEünbet wirb, gilt
fie ein weitereë Sfaßr.

(Hrt. 7. SBenn fleh mährenb ber ®auer ber Verein»
barung bie Sebenëhaltung noch mefentlich oerteuern foßte,
bletbt bie Vereinbarung wetterer ®euerungëzulagen oor
bem ©tnigungëamte ber Stabt 3ürtch oorbeijalten. So»
fern bte (Parteien fich h^r nicht einigen Eönnen, ift ber
©ntfchetb ber ®elegationen beë (Regierungërateë unb beë
Stabtrateë anzurufen.

ülrt. 8. ®te (Parteien oerpflidhten ftch, mährenb ber
®auer ber Vereinbarung unter Eetnen Umftänben Kampf»
malnahmen irgenbwel^er Olrt zu geftatten ober anzu»
orbnen unb burchzuführen.

Sofern fich mährenb ber ®auer ber Vereinbarung
Differenzen ergeben, finb btefe junächft etnem Schtebë»
gerichte unb bann bem Slnigungëainte ber Stabt 3ürich
zum ©ntfdhetbe oorzulegen. Vetbe (Parteien haben nach
(Sbfçhlufj biefer Vereinbarung je bret Sdjlebërichter zu
beftimmen; ber Vorfttsenbe beë ©tnigungëamteë ift zu
erfuchen, alë Dbmann btefeë Schiebëgerichteë zu amten.

3lrt. 9. ®ie SeElion Zürich beë Çolzarbeiteroerbanbeë
oerpft'chtet fich, bie Veftrebungen ber SReifteroerbänbe in
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Wir werden die Generaladjutantur vom Inhalt dieses

isschreibens in Kenntnis setzen und auch unserseits
Gesuch um Anerkennung der bei ihr sich meldenden

Gewerbe-Urlaubskommissionen stellen,

Bern, den 18. Oktober 1917.

Für die Direktion
des Schweizer. Gewerbeverbandes,

Der Präsident: Dr. Tschumi.
Der Sekretär: Werner Krebs.

Zimtellungttmen.
Das ständige Musterlager der Schweizer Muster-

"lisse in Basel ist in den letzten Wochen derart aus-
Abaut worden, daß weite Bevölkerungskreise wünschen,
Ase reue wirtschaftliche Institution kennen zu lernen.
^>e Direktion der Schweizer Mustermesse in Basel, welche
^gleich auch die Leitung des ständigen Musterlagers be-

^gt, hat sich deshalb entschlossen, dem Publikum wäh-
lsnd der Schweizer Woche vom Samstag 27. Oktober
As Sonntag 4. November (nachmittags 2—5 Uhr) den
Antritt unentgeltlich zu gewähren. Das Musterlager
^lhält Produkte aus allen Industriezweigen. Einkäufer
"l>d Interessenten sind eingeladen, diese nationale Ver-
«"staltung zu besuchen.

Mbeitervemgiwge«.
Vereinbarung zur Beilegn«« des Schreiner- «nd

^aserstriikeS in Zürich. Unter Vermittlung von Dele-
Klonen des Regterungsrates des Kantons Zürich und

^ Etadtrates Zürich ist am 22. Oktober 1917 zwischen
e»n Verbände der Möbel-Fabrikanten und

h °chanischen Schreinereien Zürich, dem Ver-
^"Nd der Schreinermeifter und verwandter

„an Zürich und Umgebung und dem
»ì9sermeisterverband Zürich und der Sektion
Zurich des Schweizerischen Holzarbeiterver-
«ndez nachfolgende Vereinbarung abgeschlossen

Mden:
<v ^stt. i Dje Arbeitszeit beträgt pro Woche 50 Stunden.

», Glasergewerbe wird die jetzige Arbeitszeit von 52

.sMen pro Woche am 1. Mai 1918 unter Lohnaus-
°ê>ch auf 50 Stunden reduziert,
d. Art. 2. Die vor dem Streik bezahlten SIundenlöhue
l Schreiner, Glaser, Maschinisten und Anschläger werden

mit der Wiederaufnahme der Arbeit um acht Rappen,
vom 10. Dezember 1917 an um weitere drei Rappen
und vom 4. Februar 1918 an um wettere drei Rappen
erhöht.

Alle Betriebe des Schreiner- und Glasergewerbes, die
mehr als fünf Arbeiter beschäftigen, haben von der
Wiederaufnahme der Arbeit an die Stundenlöhne für
gelernte und leistungsfähige Arbeiter derart anzusetzen,
daß der Durchschnitt ihrer Lohnansätze sich zwischen 94
und 96 Rappen bewegt. Vom 10. Dezember 1917 an
erhöht sich der durchschnittliche Lohnansatz dieser Betriebe
auf 97—99 und vom 4 Februar 1918 an auf 100 bis
102 Rappen.

Art. 3. Die wöchentliche Teuerungszulage von Fr.6.50
für verheiratete Arbeiter und verwitwete oder geschiedene
Arbeiter mit eigenem Haushalt bleibt bestehen; für ledige
Arbeiter beträgt sie Fr. 4.50 pro Woche.

Art. 4 Die Ansätze des Anschlägertarifes vom 1. Juni
1910 werden von der Wiederaufnahme der Arbeit an
um 10°/o erhöht.

Art. 5. Die Arbeit ist Dienstag den 23. Oktober
1917, in allen Betrieben wieder aufzunehmen.

Die Parteien verpflichten sich, alle Kampfmaßnahmen
ausnahmslos und unverzüglich einzustellen. Maßrege-
lungen sind nach beiden Seiten unstatthaft.

Art. 6. Die vorstehende Vereinbarung gilt bis zum
15. März 1919. Sofern sie nicht spätestens am 31. De-
zember 1918 auf den 15. März 1919 gekündet wird, gilt
sie ein weiteres Jahr.

Art. 7. Wenn sich während der Dauer der Verein-
barung die Lebenshaltung noch wesentlich verteuern sollte,
bleibt die Vereinbarung weiterer Teuerungszulagen vor
dem Etnigungsamte der Stadt Zürich vorbehalten. So-
fern die Parteien sich hier nicht einigen können, ist der
Entscheid der Delegationen des Regierungsrates und des
Stadtrates anzurufen.

Art. 8. Die Parteien verpflichten sich, während der
Dauer der Vereinbarung unter keinen Umständen Kampf-
maßnahmen irgendwelcher Art zu gestatten oder anzu-
ordnen und durchzuführen.

Sofern sich während der Dauer der Vereinbarung
Differenzen ergeben, sind diese zunächst einem Schteds-
gerichte und dann dem Einigungsamte der Stadt Zürich
zum Entscheide vorzulegen. Beide Parteien haben nach
Abschluß dieser Vereinbarung je drei Schiedsrichter zu
bestimmen; der Vorsitzende des Einigungsamtes ist zu
ersuchen, als Obmann dieses Schiedsgerichtes zu amten.

Art. 9. Die Gestion Zürich des Holzarbeiterverbandes
verpflichtet sich, die Bestrebungen der Meifteroerbände in
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